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Die Abgeordne-ten zum Nationalrat: Langthaler und FreundInnen haben 

am 24. April 1991 unter der Nr. 967/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Chlorierung von Trinkvlasser 

gerichtet, die folgenden \<Jortlaut hat: 

"I. \vo und \vieviel Trinkwasser vlird in Österreich chloriert? 

2. - Gibt es diesbezüglich. auch Un-tersuchungen über die gesund­
heitlichen Auswirkungen von chloriertem Trinkwasser? 

3. Wenn ja; von wem wurden die Untersuchungen gemacht? 
sind diese Untersuchungen_einzusehen? 

4. a) Nach welchen Verbindungen wurde gesuch-t? 
b) Mit welchen Methoden und mit welchen Nachweisgrenzen? 

5. Gibt es Messungen von chloriertem Trinkwasser und sind 
diese einzusehen? 

6. Wenn nein: werden Sie·derartige Untersuchungen veranlassen?" 

Diese Anfrage beantworte iCh wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Eine zen-trale- Erfassung der Häufigkei-t e.iner Chlorung von Trink­

wasser existiert nicht. 
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Die Chlorung von Trinkwasser ist eine seuchenhygienische Maßnahme, 

die im Kapitel B 1 "Trinkwasser" des Österreichischen Lebensmit-· 

telbuches, Abs. 70 bis 73, geregelt ist. Eine Kopie dieses Kapi­

tels liegt bei. 

Zu Fragen 2 und 3: 

Bei der Chlorung von Trinkwasser entstehen Reaktionsprodukte mit 

im Trinkwasser originär vorhandenem organischem Material. Über­

wiegend werden die sogenannten Haloformen gebildet, deren wich­

tigster Vertreter das Chloroform ist. 

Die WHO hat sich in den "Gnidelines for Drinking Water Quality, 

Vol.2, Health Criteria", Genf 1984,. ausführlich mit der gesund­

heitlichen Bedeutung der Haloformen auseinandergese·tz·t, deren 

mögliche Cancerogeni·tät bew(~rtet und für Chloroform, stellver­

tretend auch für die anderen Haloformen, einen Grenzwert von 

30 pg/l festgelegt. 

Der Grenzwer~ bedeutet eine Minimierung eines möglichen Krebs­

risikos einerseits und trägt andererseits dem Umstand Rechnung, 

daß die Chlorung eine heute nach wie vor unverzichtbare Maßnahme 

zur Eliminierung von Krankheitserregern aus dem Trinkwasser dar­

stellt. Dies gilt unverändert auch für Länder mit hoher'Zivili­

sation. Ein seuchenhygienisches Risiko besteht auch heute noch. 

Im bereits zitierten Codexkapitel ·"Trinkwasser" ist für die Summe 

der Haloformen einschließlich anderer flüchtiger halogenierter 

aliphatischer Kohlenwassers·toffe ein Grenzwert von 30 J.lg/l fest­

gelegt. Der Gehalt an Haloformen kann über die Reduzierung des 

Gehal tes an prganischem Material vor der Chlorung niedrig gehal·ten 

werden; er is·t also durch t:e.chnologische f"laßnahmenbeeinfll.lßbar. 

950/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 27

www.parlament.gv.at



- 3 -

Die WHO-Studie liegt zur Einsicht z.B. an den staatlichen Lebens­

mitteluntersuchungsanstalten auf. In einer weiteren WHO-S-tudie aus 

dem Jahr 1990 "Products in Drinking-Water Chlorination as Poten­

tial Mutagens in Drinking-Water" (WHO, Regionalbüro für Europa) 

wird das Problem ebenfalls behandelt~ Auch di~se Studie mündet in 

eine Risikoabwägung: Seuchenrisiko gegenüber .chronisch-toxischem 

Potential der Reaktionsprodukte. 

Zu Frage 4: 

a) Trink\V'asser wird auf flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe, 

zu denen die Haloformen gehören, untersucht. 

b) Die ange\'lendete Me·thode ist 9ie Kapillar-Gaschroma-tographie. 

Die Nachweisgrenzen liegen im Bereich von 0,1 jlg/l. 

Die Untersuchung auf Haloforme nach Chlorung fällt un-ter Abs. 44 

des zitierten Codexkapitels. Dort wird ausgeführt, daß das einge­

setzte Wasseraufbereitungsverfahren (die Desinfektion durch Chlor 

ist ein solches) auf seine ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen 

ist, insbesondere darauf, ob Schadstoffe (das sind in diesem Fall 

die Haloformen) die Wassergüte beeinträchtigen können .. 

Zu Fragen 5 und 6: 

Die Ergebnisse solcher Untersuchungen können bei den Betreibern 

von Wasserversorgungsanlagen eingesehen Herden. Die Verpflichtung 

zur Untersuchung ergibt sich aus den Richtlinien des zitierten 

Codexkapi ·tels. 

Beila~ 
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• REPUBLIK OSTERREICH 

BUNDESKANZLERAMT 

Zl. 72.001/l-VII/lb/89 

Österr. Lebensmittelbuch 111. Auflage 
Kapitel B 1 "Trinkwasser H 

~ lindner ~ 4863 

A-l031 Wi en, 1 t JUU 15a9 
Rodetzkystraße 2 
Tel. (0222) 711 58 
Teletex: 322 15 64 BKAG 
OVR: 0000019 

Das Bundeskanzleramt gibt aufgrund des Beschlusses der Kommission 
zur Herausgabe des Österr. lebensmittel buches (Codexkorrnnission)· die 
Neufassung des Kapitels ß 1 "Trinkwüsser" bekannt. 

Der diesbezUgliehe Text ist aus der Anlage zu entnehmen. 

Dieses Kapitel tritt sofort in Kraft und ersetzt weitgehend die "Regelungen 
für Trinkwasser", ErlaB vom 10. August 1984, Zl. 11l-50.966111-6/84, ins­
besondere die dort genannten Grenz- und Richtwerte, sowie den Erlaß vom 
25. Februar 1988, 21. 70.966/2-Vll/l/88, betreffend Änderung des vor­
läufigen Grenzwertes für Atraz;n(e). 

Anlage 

Ergeht an : 
1. alle Herren landeshauptmänner 
2. alle staatlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten 
3. die nach § 50 LMG autorisierten Stellen 
4. die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
5. den Fachverband der Nahrungs- und Genußmittelindustr!e Österreichs 
6. die Präsidentenkonferenz der landwirtschaftskammern Osterreich 
7. die Fachgruppe Lebensmittelrichter 
8. die Fachgfuppe Strafrecht 

Die Ver5ffentlichung erfolgt in den ~Mitteilungen der Hsterreichischen 
Sanitätsven'laltung". Heft Nr.7 .. ·8 /1989. 

Der Bundesminister fUr 
Gesundheit und Hffentlicher Dienst: 

rÜl" die .f' ti 9kei.t der Ausn.r. igung: 

Q<."t . 

E t t 1 
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I. BESCHREIBUNG 

1 Dieses Kapitel ,ilt für Trinkwasser in flüssigem und festem Zustand 
(Eis). sofern es nicht dem Kapitel B 17 "Tafelwasser 
(Mineralwasser, Quellwasser). Sodawasser, künstliches ~ineralwasser" 
unterliegt. 

2 Trinkwasser ist Wasser, das in nativem Zustand oder nach 
Aufbereitung geeignet ist, vom Menschen ohne Gefährdung seiner 
Gesundheit genossen zu werden. und das geruchlich. geschmacklich 
und dem Aussehen nach einwandfrei ist. 

3 Trinkwasser stammt aus fOlgenden ~asserspendern: 
a) Grundwasser , 
b) Oberflächengewässer, 
c) Niederschlagswasser. 

, Grundwasser ~st ~asser, das die unterirdischen Hohlräume der 
Erdrinde (Poren, Klüfte und dgl.) zusammenhängend ausfüllt und 
dessen Bewegung durch Scllwerkraft und Reibungskräfte bestimmt wird. 
Porengrundwasser ist Grundwasser in Locker- oder Festgesteinen, 
deren durchflußwirksame Hohlräume überwiegend aus Poren &ebildet 
werden. 
Kluftgrundwasser ist Grundwasser in geklüfteten nicht verkarsteten 
Gesteinen; das sind Bereiche, die von Gesteinen aufgebaut werden. 
welche von Wasser nicht oder nicht in nennenswertem Maße gelHst 
werden können. 
Karstgrundwasser ist Grundwasser in verkarsteten Gesteinen; das 
sind Bereiche verkarstungsfähiger Gesteine (überwiegend Kalk und 
Dolomit) mit einer durch Gesteinslösung verursachten unterirdischen 
Entwässerung. 
Tiefengrundwasser ist Grundwasser in tieferen Schichten der 
Erdrinde~ das eine weiträumige tiberdeckung durch schwer oder nicht 
durchlässige Deckschichten, eine lange Aufenthaltsdauer und meist 
besondere physikalische oder chemische Eigenschaften aufw~ist. 
Uferfiltriertes Grundwasser 1st Yasser. das aus oberirdischen 
Gewässern durch V~rsickerung über Ufer und Sohle in den Untergrund 
&elangt ist. 
Künstlich angereichertes Grundwasser 1st ~asser. das aus 
oberirdischen Gewässern stammt und, zu~eist nach Aufbereitung. über 
Versickerungsgräben. -becken, Schluckbrunnen und dgl. in den 
Untergrund eingebracht wurde. 
Quellwasser ist Grundwasser, das nach einem natürlichen oder durch 
t~chnische Maßnahmen h~rbe1geführten räumlich eng begrenzten 
Austritt an die Oberfläche ,elangt. Hiebei kann es sich je nach 
H~rkunft um Por~n-. Kluft- oder Karstgrundwasser handeln, w~mit 
unterSChiedliche hygienische Schutzbetrachtungen verbunden sind. 

5 Oberflächengewässer sind fließpnde oder stehende Gewässer. 

6 Niederschlagswasser ist Wasser, ~as aus der Atmosphäre au~ die 
Erdoberfläche ausgeschieden wurde. 
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11. HYGIENE-RICHTLINIEN 
Prinzipiell ist für den menschllch~n Genuß nativ hygienlsch 
einwandfreies Wasser einem aufbereiteten Wasser vorzuziehen, auch 
wenn die Erschließungs- und Transportkosten höher sind. 

Trinkwasser muß frei von solchen Mikroorganismen, Viren und 
Parasiten sein. die durch Schlucken eine Erkrankung des Menschen 
verursachen können. Da deren Nachweis langwierig und nicht immer 
sicher ist. wird Trinkwasser routinemäßig nur auf das Vorhandensein 
von sog. Indikatorkeimen überprüft. Schadstoffe darf das 
Trinkwasser nur in solcher Konzentration enthalten. daß die' 
Gesundheit des Menschen auch bei lebenslangem Genuß nicht 
beeinträchtigt wird. 

Jede Verunreinigung von Wasservorkommen. die der 
Trinkwassergewinnung dienen, sowie auch des gewonnenen Wassers muß 
vermieden werden. 

Dem unmittelbaren Schutz einer Trinkwasserversorgung gegen 
Beeinträchtigung dient die Festlegung von Schutzgebieten und 
besonderen Anordnungen im wasserrechtlichen Bescheid. 
Besondere Anordnungen können die Untersagung oder Beschränkung 
bestimmter Bewirtschaftungs- oder Nutzungsformen von Grundstücken 
und Gewässern sowie Einschränkungen bestehender Anlagen oder 
Unternehmungen zum Inhalt Ilaben. Die Abgrenzung der Schutzgebiete 
erfolgt auch anhand der Uberlegung. mögliche beeinträchtigende 
Ein~irkungen innerhalb des Zuströmbereiches zur 
Wasserge~innungsanlage ~eitgehend hintanzuhalten. 
Schutzgebiete können nach Fassungsbereich (Zone 1). engerem 
Schutzgebiet (Zone 2) und weiterem Schutzgebiet (Zone 3) 
untergliedert werden. 

Ein Schongebiet ist in der Regel eine über die Schutzgebiete 
hinausgehende Sicherheitszone. Es kann Teile oder das gesamte 
Einzugsgebiet des Yasservorkommp.ns umfassen. Es ~ird für größere 
Wasservorkomm~n, deren Nutzung für die Yasserversorgung in die 
Zuständigkeit des Landeshauptmannes oder des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft fällt, im Verordnungsweg festgelegto Die 
in den jeweiligen Schongebietsverordnungen festgelegten 
Bestimmungen (wasserrechtliche Anzeige- und Bewilligungspflicht für 
künftige Maßnahmen) ermöglichen die Abwehr von Gefahren für Güte 
und Ergiebigkeit von Wasservorkommen. 

Vasserfassungen müssen so errichtet und instandce~alten werden. daß 
eine Verunreinigung von der Oberfläche her auszuschließen ist. 

Vasser ist aus Oberflächengewässern so zu entnehmen, daß die unter 
den gegebenen Verhältnissen beste Wasserqualität gewährleistet ist. 

Alle Einrichtungen der Förderung, des Transportes. der Speicherung, 
der Aufbereitung und der Verteilung des Wassers müssen so 
beschaffen sein und so betrieben werden, daß eine Verunreinigung 
des Wassers oder eine Beeinträchtigung seiner Beschaffenheit 
vermieden ~erden. 
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15 Trink~ass~r soll möglichst naturb~lassen abgegeben ~erden. 
Aufbereitungsmaßnahmen sollen nur aus z~ingenden hygienischen, 
ch~misch~n oder physikalischen Gründen und immer nur im unbedingt 

. not~endigen Ausmaß vorgenommen werden. Sie müssen die notwendige 
Yirk~ng sicherstellen. 

16. Dem Trinkwasser dürfen keine Stoffe zugesetzt werden, außer den 
b~i der Aufbreitung gem. Abs. 27 bis 29 sowie Abs.32 und 33 
notwendigen Stoffen. 

17 Stoffe, die zur Aufbereitung verwendet werden. ~üssen den 
leb~nsmittelrechtlichen Vorschriften entsprechen. 

18 Nach einer Wasseraufbereitung dUrfen die dabei ein,esetzt~n Stoffe 
im Trinkwass@T nur in solchen Konzentrationen enthalt~n sein. daß 
nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft eine 8eeinträchtigung 
der Gesundheit des Menschen auch bei lebenslangem Genuß nicht zu 
erwarten ist. 

19 Auch allfällige bei der Wasseraufbereitung entstandene Stoffe 
dürfen im Trinkwasser nur in solchen Konzentrationen enthalten 
sein, daß nach d~m Jeweiligen Stand der Wissenschaft eine 
Beeinträchtigung der Gesundheit des Mensch~n auch bei lebenslangem 
Genuß nicht zu erwarten ist. 

20 Verfahren der seuchenhygienischen Aufbereitung müssen jeweils so 
gewählt werden, daß alle im Trinkwasser zu erwartenden 
Krankheitsserreger unscllädlich gemacht werden, die durch Genuß des 
Wassers Erkrankungen des Menschen verursachen können. 

21 Unter Trinkwassprdesinfektion im Sinne dieses Kapitels versteht man 
die Inaktivierung von solchen humanpathogenen Bakterien und solchen 
humanpathogenen Viren, die durch Genuß des Wassers Erkrankungen des 
Menschen verursachen können. 

22 Für die Trinkwasserdesinfektion sind derzeit nur folgende Verfahren 
zulässig, wobei zu beachten ist, daß Viren eine höhere Resistenz 
aufweisen: 
Chlorung mit Natrium-. Kalium- oder Calciumhypochlorit 
Chlorung mit Chlorgas, 
Chlorung mit Chlordioxid , 
Ozonung, 
UV-Bestrahlung. 

23 Besteht bei einem Wasser der begründete Verdacht der Anwesenheit 
von auf Menschen durch Verschlucken übertragbar~n Parasiten 
(Protozoen. Würmer) und von toxischen Algen, so ist. auch wenn das 
Wasser desinfiziert wird. eine mechanische Entfernung dieser 
Organismen, z.8. durch entsprechende filter, vorzunehmen. 

24 Bei stärker belastettn Wässern (z.B. Oberflächengewässer) sind der 
Desinfektion geeignete Aufbereitungsverfahren vorzuschalten, die 
auf die jewpiligen spezifischen Problem~ abgestimmt sind. 

25 Bei einem nach Abschnitt V diesP5 KapitelS als bedingt 
e,enußtcl1'glich oder genußuntauglich beurtf>iJ.ten Wasst.J.- muß nach 
Durchführung von Sanierungsmaßnahm~n Überprüft werden, ob das 
Wasser bereits als genußtauglich beurteilt werden kann. 
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26 Für dip chemisch-technische Aufbereitung sind die in den Abs. 27 
bis 34 angegebenen Verfahren einz~ln oder in Kombination oder 
andere, zumindest gleichwertige Verfahren zulässig. Ihre 
Yirksamkeit ist in einer Stufenkontrolle ~ntspr~chend den Abs. 27 
bis 34 jeweils zu überprüfen. Außerdem ist in j~dem Fall dip 
bakteriOlogische Beschaffenheit des Wassers gem. Abs.4~ zu 
untersuchen. bei Verwpndunc von Filteranlagen, Ionenaustauschern. 
Umkehrosmoseanlage, biologischer Enteisenung und Entmanganung sowie 
von biologischer Denitrifikation ist di~ bakteriologische 
Beschaffenheit des ~assers gem o Abso 48 ~u untersuchen. 

27 Entfernung von suspendierten Stoffen: 
Folgende Verfahren sind zulässig: Flockung, Flotation. 
Sedimentation~ Filtration. Mikrosiebung. 
Kontrolle: Messung der Trübungo 

28 Enteispnung und Entmanganung: 
Folgende Verfahren sind zulässig: 
a) O~idation mittels LUftsauerstoff. reinem Sauerstoff. Ozon, 
Chlordioxid und Kaliumpermanganat; 
Entfernung der Reaktionsprodukte durch Sedimentation oder 
Filtration oder durch heide Verfahren. 
b) Biologische Enteisenung und Entmanganung. 
Kontrolle: Hessung von Trübung. Eisen- und Mangangehalt sowie 
bakteriologisch~ Untersuchung gern. Abs. 48. 

29 Entsäuerung: 
Folgende Verfahren sind zulässig: 
a) Entfernung des Kohlendioxids durch Belüftung. 
b) Chemische Enfernung des Kohlendioxids durch Filtration über 
geeignete Filtermaterialip.n. 
Kontrollp.: Bestimmung dp.r Calciumcarbonat~ättigung durch den pR­
Wert-Schnelltest nach DIN 384Q4-Cl0-1. 

30 Entfernung von Ammonium: 
Folgendes Verfahren ist zulässig: Oxidation durch Belüftung. 
Kontrolle: Messung von Ammonium und Nitrit. 

31 Enfernung von Schwefelyasserstoff: 
Folgendes Verfahren ist zulässig: Entfernung durch Belüftung. 
Kontrolle: Geruchsprobeo 

32 Entfernung gelöster organischer Stoffe: 
Folgende Verfahren sind zulässig: Flockung mit Sedimentation oder 
mit Filtration~ flockungsfiltration mit Adsorption an AktiVkOhle. 
Aluminiumo~id oder Kieselgur. Oxidation durch Ozon. 
Kontrolle: Messung der Abnahme des spektralen 
Absorptionskoeffizienten bei 254 nrn und des TOC-Gehaltes, 
stoffspezifische Analysen. bei Aktivkohlehehandlung 
bakteriologische Untersuchung gem. Abs. 48. 
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33 VPT~,~d~rung d~s Nitratgphaltes: 
folgende ~aßn3hme ist zulässig: Mischung mit nitratarm~n Wässern. 
rolgPTld~ Vprfahren sind zulässig, ~pnn ständig di~ fachgerechte 
Betrpuung unaKontTQlle gp~~hrlpistet sind: Ionenau~tausch. 
Umk~hrn~mosp, biologisch~ Dpnitrifikationsvprfahr~n. 

Kontrolle: Bllanz des anorg~nischp,n Stickstoffes, bakteriologischp 
KontTollpn gern. Abs. 48 • bei biologischen 
DenttTJ.fikattonsverfahrpn zusätzlich auf rnö,lichpr~eisp vorhandpnp 
Rück~tände von Bp.triebsrnitt~ln und auf allfällige zu er~3rteridp 
schädliche Np.bp.nprodukte. 

34 Enfernung leicht flüchtiger chlorierter Kohlen~asserstoffe: 
Foltende Verfahren sind zulässig: Bp.lüftung, Adsorption an 
Aktivkohle. 
Kontrolle: stoffsppzifische Analysen, bei Aktivkohlebp.handlung 
bakteriologische Untersuchung tem.Abs. 48. 
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111. UBERPRUrUNG DES TRINKWASSERS 

35 Die Uberprüfun, ist durch ~ine befugt~ Person oder eine befugtp. 
Anstalt durchzuführen. 

36 Die Ub~rprüfung des Trinkwassers umfaßt 
a) den Lokalaug~nschein; 
b) die Wasseruntersuchung. 

37 B~im Lokalaugenschein ~~rden festg~st~llt: 
a) ob bei Vorliegen eines Schut2gebi~tsbe~cheides die 

Vorschreibungen eingehalten werden; 
b) ob bei r~hlen eines Schutz,ebietsb~sch~id~s der Zustand des 

Fassungsgebietes ~in~n ausreichenden Schutz für das 
Wass~rvorkommen G~währleistet; 

c) ob der bauliche und technische Zustand der Wasserg~winnungs- und 
-förderungsanlage jede Verunreinigung des Wassers in ihrem 
Bereich verhindert; 

d) ob durch den Betrieb allfällig vorhanden~r Anlag~n zur 
Wasseraufber~itung die ~rforderlich~ Wassergüt~ erreicht oder 
beeinträchtigt wird; 

~) ob die Einrichtungen für Transport und Speicherung des 
Wassers in einem solch~n baulichen und technischen Zustand 
sind, daß jede Beeinträchtigung der 9assergüte verhindert 
\oIird ; 

f) die Wetterverhältnisse vor und bei der Probenentnahme ; 
g} die Temperaturen von Wasser und Luft; 
h) das Aussehen (Trübung, Farbe, Bodensatz) und der Geruch des 

Wassers durch grobsinnliche Uberprüfung. 

38 Die YasseruntPrsuchung gliedert sich in eine 

39 

40 

41 

42 

43 

a) bakteriologische, 
b) chemische und physikalische, 
c) radiologisch~, 
d) mikroskopische, 
e) nötigenfalls biologische. 

Die St~llen zur Entnahme der Wass~rproben sind so zu wählen, daß 
eine Ubp rp rüfung ent sp re chend de.n Abs. 37 und 38 sowie 42 bis 44 
&ewährleistet ist. 

Probenentnahme, -konservierung, -transport und -untersuchung müssen 
so durchg~führ~ werden, daß die Ergebnisse der bakteriologischen, 
chemischen, physikalisch~n. radiologischen, mikroskopischen und 
biologischen Untersuchungen den Zustand des Wassers bei der 
Probenentnahme darstellen. 

Umfang, Häufigkeit' und Zeitpunkt der Uberprüfungen sind je\oleils so 
%u wählen. daß die Abgabe einwandfreien Trinkwassers immer 
gewährleistet ist. 

Die Notwendigkeit einer Wasseraufbereitung in s~uchp.nhygienischer 
und chemisch-technischer Hinsicht ist zu überprüfen. 

Die Zweck~äßigk_if des eingesetzten Wasseraufbereitungsvprfanrens 
ist zu überprüfen. 
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44 Das eingesetzt~ Yasseraufbereitungsverfahr~n ist auf seine 
ordnungsg@mäße Funktion zu überprüfen. insbesondere darauf. ob 
Schadstoffe oder unrrwünschte Organismpn di~ Wassergüte 
beeintrachtigen können. 

45 Die Untersuchungen gliedern sich in 
a) Routineuntersuchung, 
b) VollunteTsuchung, 
c) &egebenenfalls erweiterte oder &ekUrzte Untersuchung. 

~6 Die bakteriologische Routineuntersuchung umfaßt 
Bestimmung der kolonienbildenden Einheiten (KBE) sowie 
Nachweis der Indikatorkeime Escherichia coli, 1) 

Fäkal-coliforme Bakterien und 
Enterokokken. 

47 Die bakteriologische Volluntersuchung umfaßt 
Bestimmung der KBE, 
Nachweis von Escherichia col~ 
Fäkal-coliformen Bakterien 1) I 
En t e roko,kl<.en t 

sulfitreduzierende Clostridien und 
Pseudomonas aeruginosa. 

48 Die bakteriologische Routineuntersuchung bei den chemisch­
technischen Aufbreitungsverfahren Filtration, Ionenaustausch. 
Umkehrosmose und biologische Denitrifikati~n umfaßt 

Bestimmung der KBE, 
Nachweis von Escherichia coli 
Fäkal-coliformen Bakteri~nl),' 
Ent~rokokken und 
Pseudomonas aeruginosa 
sowie fallweise für das jeweilige Verfahren 
charakteristische Mikroorganismen. 

49 Di~ physikalische und chemische Routineuntersuchung umfaßt die 
Bestimmung folgender Parameter: 
Temperatur ... c , 
Farbe (spektraler Absorptionskoeffizient ~-1 bei Hg 436 nm) t 

Auss~ht>n , 
GE' ruch 9 

pli-Wert, 
Elektrische Leitfähigkeit JlS.cm-l bei 25 DC t 

Gesamthärte ""dH , 
Karbonathärte DdH (Säurekapazität bei pB 4,3) , 
Oxidierbarkeit (Kaliump~nmanganatverbrauch) .g/l KMN0 4 , 

Ammonium mg/l NB ... , 
'/EisE'n (~re) ing/l Fe, 
Mangan (~ Hn) mg/l Mn , 
Nitrat mgll N03j , 
W i tri t mg 11 NO 2 , 

Chlorid mg/I Cl, 
Sulfat mg/I SO ... 

1) Fußnote zu den Abs.46, 47 und 48: Fäkal-co1::.fortne Bakterien: 
cytochromoxidase-negative, gramnegative, gerade, nicht 
sporenbildende Stäbchen, aerob und fakultativ anaerob in Gegenwart 
von Gallensalzen wachsend. in Nährmedien Laktose bei 44-4S e C 
innerhalb von 24-48 Stunden mit Gasbildung spaltend. 
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50 Di~ chemische und physikalische Volluntersuchung umfaßt über die 
Routineuntersuchung gem. Abs.49 hinausgehend die 8estimmung aller 
im Abschnitt IV B angeführten Parameter. . 

51 Bei der ~rweitert~n chemischen und physikalischen Unt~rsuchung ist 
gezielt auf jene weiterpn Parameter zu untersuchen, die aufgrundder spe­
ziellen Umstände bedeutsam sind (besondere ge6logische und 
hydrologische Verhältnisse; im Einzugsgebiet dp.s Wasserspenders 
erfolgende Nutzungen. l.B. Landwirtschaft, Industrie 9 Gewerbe und 
Verkehr mit den dadurch gegebenen möglichen Auswirkungen). 

52 Die gekürzte chemische und physik~lische Untersuchung dient zur 
Erfassung gp.zielt ausgewählter chemjscher und ~hysikalischer 
Parameter. 

53 Der Umfang der radiologischen Untersuchung entspricht den Abs.86 
und 87. 

54 Die Untersuchung des Bodensatzes des Wassers umfaßt im Regelfall 
die mikroskopische Uberprüfung. 

55 Bei biologisch arbeitenden Filtern und Anlagen soll das 
Vorhandensein von Algen, Bakterien (fadenbakterien, Bakterien­
Zooglöen). Pilzen, Protozoen und Metazoen (z.B. Rotatorien, 
Nematoden, Arthropoden) im Ablauf überprüft werden. Die 
Untersuchung des Bodensatzes von größeren ~assermengen ist 
notwendig. w~nn die Gefahr einer Einschwemmung von biologischem 
Material ins Versorgungsnetz besteht. 

56 Werden Oberflächengewässer oder Grundwässer mit größerem 
Oberflächenwasseranteil zu Trinkzwecken aufbereitet. ist bei 
Routineuntersuchungen eine biologische Uberprüfung von Roh- und 
Reinwasser zyeckmäßig. 

57 

58 

59 

Bei der Trinkyass~rgewinnung aus Speicherseen. Talsperren u.dgl. 
ist ~ine Prüfung auf das Vorhandens~in von Algen oder anderen 
Mikroorganismen zweckmäßig, die möglicherweise toxisch ~irken oder 
Geschmacks- oder Geruchsstoffe abgeben können. 

Bei biologisch bedingtpn Störungen können weitere biologische 
Spezialuntersuchungen erforderlich sein. 

Bei sensorisch erkennbaren Veränderungen des Yassers (Färbung. 
Trübung, Geruch, Geschmack) mit Verdacht auf biologische Ursachen 
ist auch eine mikroskopische und biologische Uberprüfung 
erforderlich. 
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60 Räufltkpit und Umfang der Untersuchungen für die dem Wasser- oder 
Gewerberecht unterliegend~n Wasserversorgungsanlag~n, ausgenommen 
Einzelv~rsorgungsanlagen für Einzelhaushalte: 
a) bpi Neuerschli~ßung von ~asse&vorkommen: 
chemische und physikalische Volluntersuchung. bakteriologische 
Volluntersuchung. radiologische Untersuchung und mikroskopische 
Untersuchung, nötigenfalls biologische Untersuchung; 
b) im laufenden Betrieb ~ntsprechend dem Abs.41. 
~indestens einmal jährlich eine chemische und physikalische 
Routineuntersuchung und eine bakteriologische Volluntersuchung 
sowie nötigenfalls eine mikroskopische und biologische 
Untersuchung; 
darüber hinaus ist ~ind~stens alle 5 - 10 Jahre eine er~eiterte 
chemische und physikalische Untersuchung unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten und der hygienischen Belange erforderlich; 
alle 5 Jahre sind bei Anlagen für über 10.000 Verbraucher 
radiOlogische Untersuchungen vorzunehmen; 
c) bei sachlich begründetem Verdacht auf Kontamination sind 
erforderliche Untersuchungen sofort einzuleiten und nötigenfalls in 
kürzeren Abständen zu wiederholen; 
d) bei allen ~asseyaufbereitungsmaßnahmen. bei denen die Gefahr der 
Verkeimung der Yasseraufbereitungsanlagen besteht (z.B. 
Ionenaustausch. Phosphatzusatz. Umkehrosmose). sind die 
bakteriologischen Routineuntersuchungen gem. Abs. 48 häufiger als 
unter lit.b angegeben vorzunehmen; 
e) bei Zusatz von Aufbereitungschemikalien ist auch deren Gehalt im 
aufbereitet~n ~asser gleiChzeitig mit der bakteriologischen 
Routineuntersuchung gern. Abs. 48 zu prüfen. 

61 Häufigkeit und Umfang der Untersuchungen von 
Einzelversorgungsanlagen für Einzelhaushalte richten sich nach den 
Ergpbnissen des LokalauSfnschpines. Mindestvoraussetzung: 
physikalische. chemische und bakteriologische Routineuntersuchung. 
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63 

64 

65. 

10 

IV. GRENZ- UND RICHTWERTE 
ALLGEMEINES 

Grenz~prte von Parametern im Wasser sind die ob@ren B~grenzungen 
d~r Gehalte von Inhaltsstoff~n. Hikroorganism~n und 
Strahlenaktivitäten, die nicht überschritten wp.rden dürfen. 
Natürlich~ Gehalte sind. auch wenn sie ~~it unter ihren Gr~nzwerten 
li~gen. durch gpeignp.te Maßnahmen vor uner~ünschten Veränderungen 
zu schützen. Bei Einhaltung dies~r Grenz~erte ist nach dem 
dp.rzeitigen Vissensstand zu erwarten. daß auch bei lebenslangem 
täglichpm Genuß des V~ssers keine schädlichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit des Menschen auftr~ten. 

Für Desinfektionsmaßnahmen wird durch Grenzwerte der Bereich 
bestimmt, innerhalb dessen das Verfahren wirksam 1st, ohne daß 
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen auftreten. 

Richtwerte sind Begrenzungen von Gehalten an Inhaltsstoffen und 
Bakterien sowie Strahlenaktivitäten. die nach dem jeweiligen Stand 
der Wissenschaft bei zeitlich,,'begrenztt>m Gebrauch als für die 
Gesundheit des Menschen unbedenklich geItt>n, bei deren tlber­
schreitung aber entsprechende Maßnahmen erforderlich sind. 
Natürliche Gehalte sind, auch ~enn sie wt>it unter ihren Richtwerten 
liegen. durch geeignete Maßnahmen vor unerwünschten Veränderungen 
zu schützen. 

Bei der Beurteilung der Untersuchungsergebnisse in Hinblick auf 
die Gr'nz- und Richt~,rte sind die Fehlergrenzen der ancewandten 
Methoden zu berücksichtig~n. 
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1 v. A GRENZ- UND RI CHTWERTE fUR S EUCHENHYG 1 EN ISCHE PARAMETER 

66 Grenzwerte für unbehandeltes Trinkwasser: 
Esch~richia coli in 100 m1 nicht nachwei~bar, 
r ä I<. a 1 - c 0 1 i f 0 nn e Ba k t e r i e n 1) in 1 00 ml nie h t na c h w eis bar, 
EnteTo~okk~n in 100 m1 nicht nachweisbar, 
Ps~udomonas aeruginosa in 100 ml nicht nachweisbar 
sulfitreduzierende Clostridien in 20 m1 nicht nach~eisbar. 

67 Zum bakteriologischen Nachweis der ausreichenden ~irksamkeit von 
Desinfektionsanlagen und zum Nachweis des hygienisch einwandfreien 
Zustandes von chemisch-technischen Aufbereitunssan1agen sind im 
Ablauf der Anlagen folgende Yerte einzuhalten: 
Escherichia co1i in 2S0 m1 nicht nachweisbar D 

fäkal-coliforme Bal<.terien 1)in 250 ~1 nicht nachweisbar t 

Enterokokken in 250 m1 nicht nachweisbar, 
Pseudomonas aeruginosa in 250 ml nicht nachweisbar, 
sulfitreduzierende Clostridien in 50 ml nicht nachweisbar. 

68 Richtwerte fUr unbehandeltes Trinkwasser: 
KBE 22 D C: 100lmi 
KBE 37°C: 201m! 

69. Richtwerte für desinfiziertes Trinkwasser am Ende der Desinfektion: 
KBE 22"'C: 10/mI 
KBE 37 1D C: 5/ml 

70 Bei der Desinfektion mittels der Chlorungsverfahren muß, sofern 
nicht mit der Anwesenh~it humanpathogener Vir~n zu rechnen ist, 
~ine linwirkzeit des Desinfektionsmittels von mindestens 
1/2 Stunde gewährleistet sein, ~obei der Chlorüberschuß nach 
A~schluß der Desinf~ktion 0,3 mg Chlor/l (Chlordioxid berechnet als 
Chlor) nicht unterschr~iten und in der Regel 0,5 mg Chlor/l nicht 
überschreiten soll. Bei der Chlordioxidbehandlung entstehendes 
Chlorit darf einen Gehalt von 0,1 mgll nicht überschreiten. Zeigen 
die laufenden bakteriologischen Untersuchungen Trinkwasserqualität 
oder ergeben die technischen Einrichtung~n Bedingung~n für eine 
ausreichende Desinfektion (Möglichkeit einer längeren Einwirkzeit). 
kann der Chlorüberschuß nach Abschluß der Desinfektion auch 
:eringer als 0,3 mg Chlorll sein. 

71 1st mit der Anwesenheit humanpathogener Viren zu rechnen, so 
erhöhen sich bei der Chlorung die in Abs. 70 angegebenen Werte auf 
mindestens 1 Stunde Einwirkzeit und 1.0 mg Chlor/l als 
Chlorüberschuß. Durch ~ntsprechende Maßnahmen ist sicherzustellen, 
daß der Chlorüberschuß des Wassers bei den Verbrauchern 0,3 mgtl 
nicht überschreitet. 

72 Die Hochchlorung darf nur zur Desinfektion von Einrichtungen der 
Wasserversorgung angewandt werden. Dabei sind unter 
BeTücksichtigung der Materialv~rträglichkeit auch hohe Chlorgehalte 
im Hasser zulässig, wobei dieses unter Wahrung des Schutzes der 
Umwelt abgeleitet werden muß und nicht an den Verbraucher abgegeben 
~eTden darf. 

~ siehe Fußnote zu Abs. 46 
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73 Bei einer notw~ndigen Transportchlorung zur Aufrechterhaltung der 
durch ~in Desinfektionsverfahren bereits erzielten ~inwandfreien 
~ikrobiologischen Beschaffenheit einps Wass~rs ~ann der Gehalt von 
0,3 mg Chlor!l unterschritten wprden; es soll jedoch an den 
Endstpllen von Leitungpn noch Desinfektionsmittel nachweisbar sein. 

74 Bei d~r Desinfektion mittels Ozon muß. sofern nicht ~it der 
Anwesenheit humanpathogener Viren zu rechnen ist, einp Einwirkzpit 
des Desinfektionsmittels von mindestens 10 Minuten gewährleistet 
sein, wobei der Restozongehalt nach Abschluß der Desinfektion 0,1 
mg Ozon/1 nicht unterschreiten und bei der Abgabe ins Netz 0,05 mg 
Ozonll nicht überschreiten soll. 

75 Ist ~it der Anwesenheit humanpathogener Viren zu rechnen, so 
verändern sich bei der Ozonung die in Abs. 74 angeg.b~nen Werte auf 
mindestens 4 Minuten Einwirkzeit und 0,4 mg Ozon/1 als 
Restozongehalt. Durch entsprechende Maßnahmen ist sicherzustellen, 
daß der Ozonüberschuß des Yassers bei den Verbrauchern 0,05 mg/l 
nicht überschreitet. 

76 Bei der Desinfektion mittels UV muß auch unter ungünstigen 
Bedingungen die seuchenhygienisch einwandfreie Beschaffenheit des 
Wassers sichergestellt sein. Dies ist in der Regel bei einer 
Bestrahlungsdosis von 30 mWs/cm~ an der von der Strahlenquell~ 
entfernt~sten Stelle gegeben. Wenn diese Bestrahlungsdosis infolge 
einer Änderung der UV-Durchlässigkeit des Wassers nicht mehr 
gewährleistet ist. muß der Wasserzufluß automatisch unterbrochen 
w~rden oder weitere UV-Strahl~r sind in ausreichendem Umfang 
2uzuschalten. Die UV-Anlage muß bei kurzen Unterbrechungen (bis zu 
etwa 1 Stunde) des Pumpbetriebs kontinuierlich eingeschaltet 
bleiben. 
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IV.B GRENZ- UND RICHTWERTE pUR CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHF. PARAMETER 

77 Zur Uberprüfung chemisch~r und phy~ikallSchp.r P3r~mpter dürfp.n nur 
solche Verfahren an:p.wandt werdpn, dp(pn r~hl~rgrpn~pn nicht größpr 
als die in den Anhängen 1 und 2 angegpbenp.n sind. 

78 Grenzwerte für anorganische Stoffp.: 2) 

79 

Arsen 0,05 mg/l 
Blei 0,05 mg/1 
Cadmium 0,005 mg/1 
Chrom (LCT) 0,05 1IIg/l 
Cyanid 0,05 mg/l 
Fluorid 1,5 mg/I 
Quecksilber 0,001 .. g/l 
Sulfat (berechnet als SO., 250 1IIgI1 
Schwefelwasserstoff sensorisch nicht wahrnehmbar 

Richt~erte für anorganische Stoffe und 
Aluminium (gelöst) 
Bor 
Eisen (~Fe) 
Kupfer 
Mangan (l:,.f1n) 
Natrium 
Nickel 
N1trit (berechnet als NO~) 
Sauerstoffsättigung 
Zink 
pR 

physikalische Parameter: ° , 1 fJlg 11 
1 VI, /1 ) 
O. 1 .. g /1 3 
C,,f mg/1 
0,05 IIg/l .. 4) 

50 1I1g/1 ° , 1 Iftg /1 5) 
0,01 IIg/l 

50 % 
3 IIg/l 
6,5 - 8,5 

80 Richt~erte für Verunreinigungsindikatoren (diese ~erte sind in 
Zusammenhang mit der Ges~mtsituation zu beurteilen): 

Ammonium "(berechnet als NB.) 0,05 Jlg/l 
Chlorid 100 1I1g/1 
Kalium 20 1I1g/1 
KaI iumpe rmangana t-Ve rb rauch 
(gilt nicht für huminstoffreiche 
Yässer)' 8 Dlg/1 
Phosphat (berechnet als PO.) 0,3 1IIg/1 

2) Nitratgehalt wird durch Verordnung geregelt. 
Der Wert kann auch höher liegen, sofern der dem Calcium nicht 
äquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht Ubersteigt, darf 
jedoch nicht mehr als 750 mg Sulfat/l betragen. 

3) Bei Einzelwasserversorgungen 0,3 mg Fe/I. 

4) Bei Einzelwasserversorgungen 0,1 mg Mn/I. 

5) Grenzwert: 1,0 mg Nitrit (berechnet als N0
2

) / I geogen bedingt 
oder verursacht durch Aufbereitungsverfahren nur kurzzeitig (ca. 
14 Tage) oder technisch bedingt z.B. durch metallisches Zink bis 
zur Bildung einer entsprechenden Schutzschicht. 
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81 Grenzw~rte für leicht flüchtige halogeni~rt~ aliphatisch~ 
Kohlenwasserstoffe: 

14 

Die Summe der Gehalte der im folgenden angegebenen Stoffe darf im 
Trinkwass~r nicht mehr als 30 pg/l betragen: 

Trichlormethan (Chloroform) 
Tribrommethan (Bromoform) 
!romdichlormethan 
Dibromchlormethan 
Trichlornitromethan (Chlorpikrin) 
Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) 
Dichlormethan (Hethylenchlorid) 
J~l-Dichlorethen 
1.2-Dichlorethan 
Tetrachlorethen (Perchlorethylen) 
Trichlorethen (Trichlorethylen) 
1.1.1-Trichlorethan 
l,l.2-Trichlorethan 
l,l.2.2-Tetrachlorethan 
Trichlorfluormethan 
Difluordichlormethan 

82.für vier der in Abs. 81 angegebenen Stoffe ~elten die nachstehend 
angegebenen Einzel-Grenzwerte: 

1,I-Dichlorethen 
Tetrachlormethan 
1.2-Dichlnrethan 
Tetrachlorethen 

0,3 pell 
3 fgll 

10 pg/l 
10 pell 

83 Werden über die in Abs. 81 angegebenen Stoffe hinausgehend weitere 
leicht flüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe 
gefunden, so sind ihre Gehalte auf den Grenzwert von 30 pell gem. 
Abs. 81 anzurechnen. 

84 Eine befristete Uberschreitung der in den Aba. 81 bis 83 
angegebenen Grenzwerte ist unter Bedingungen von Abs. 94 %ulässig. 
Folgende Gehalte dürfen nicht überschritten werden: 

Summe der Gehalte der leicht flÜChtigen 
haloaeniert~n aliphatischen 
~ohlenwasserstoffe gem. Abs. 81 100 fell 
Gehalte der Stoffe ~em. Abs. 82 
191-Dichlor~then 1 p,/1 
Tetrachlormethan 10 fgll 
1.2-Dichlorethan 30 pell 
Tetrachlorethen 30 fgll 
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85 Grpnzwert~ fUr Pestizide und sonstige Stoffe: 
Aldrin und Dieldrln, 
berechnet als Dieldrin 0,03 pgll 
Atrazine 2 pell 
Chlordan (Summ~ der Isomeren) 0,3 re/l 
DDT. ODE. TDE und deren Isomeren, 
beT~chnet als 001' Ve/1 
2.4-Dichlorphenoxyessigsäure 
einschli~ßlich deren Salze und 
Ester, berechnet als 
2.4-Dichlorphenoxyessigsäure 50 re/l 
2.4.5-Trichlorphenoxyessigsäure 
einschließlich ihrer Salze und 
Ester, berechnet als 
2.4,5-Trichlorphenoxyessigsäure 10 pell 
Heptachlor und Heptachlorepoxid. 
berechnet als Heptachlor 0,1 pell 
Hexachlorbenzol 0,01 pell 
Li ndan. eI... - und ,.1-HCH 3 I'e /l 
Hethoxychlor 30 fell 
Pentachlorphenol 10 ,g/l 
Polychlorierte Biphenyle (PCBs) 0,1 pg/l 
Benzol 10 pgll 
Toluol 20 pgll 
Phenol nach Umwandlung zu Chlorphenol 
sensorisch nicht wahrnehmbar 

1 S 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Summe, bezogen 
auf die unten angegebenen Referenzstoffe). berechnet als 
Kohlenstoff 0,2 pg!l 
Minpraldlsubstanzen (aliphatische 
Kohlenwasserstoffe) 0,1 mg!l 
Anionaktive Tenside, berechnet 
als Tetrapropylenbenzolsulfonat 
(rBS) O. 1 mg /1 
Chlorbenzole sensorisch nicht wahrnehmbar 
Chlorphenole sensorisch nicht wahrnehmbar 

R~feTenzstoffe: Benzo(a)pyren 
Fluoranthen 
Benzo(b)fluoranthen 
Benzo(k)fluoranthen 
Benzo(ghi)perylen 
lndeno (1,2.3-cd)pyren 

86 Die Gesamtaktivität (Alpha. Beta. Gamma) der radioaktiven Stoffe im 
Trink~asser darf in der Reg~l 3.3 pCi/l (m 0,122 8\/1) nicht 
überschreiten. 

87 ~ird der in Abs. 86 angegebene Wert überschritten, so ist die 
Bestimmung der Einzelaktivitäten erforderlich und eine Bewertung 
nach dem Stahl~nschutztesetz vorzunehmen. 
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IV.C RICHTWERT rUR MIKROSKOPISCHE UND BIOLOGISCHE PARAMETER 

88 Trinkw~sspr soll b~i mikroskopischer und biologischer Prüfung fr~i 
s~in von Algen. eaktprien (radpnbakt~rien und BaktPrip.n-Zooglöen. 
ausgenomm~n verp.inzplte Eispn- und Manganbakterien), Pilzen. 
Protozoen, Metazop.n und deren Tej]pn. sofern ~s sich nicht um 
v~reinzeltes Auftreten auto~hthonpr Grundwassp.Torganismen handelt .• 
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v. BEURTEILUNG 

89 !pi der Beurt~ilung von Trink~asser sind auch die in den 
allg~meinen Kapiteln des Österr. L~bpnsmitt~lbuchps enthaltpnpn 
Beurtellungsgrundsätze, sowpit SlP. auf Trinkwasser anwendbar sind. 
heranzuziehen. Aus dp.r Viplzahl der Anlilssp Zll Beanst,'lßdungen 
~erd~n in den fol~enden Ahsiltzen solche herausgestellt. die für 
Trinkwasser typisch sind. rernpr sind die ~inschlägigen 
Rechtsvorschriften zu beachten. 

90 Zeigt der Lokalaugenschein. daß die Bedingungen der Abs.12 bis 14 
nicht oder nicht mehr erfüllt ~eTden. so ist das Uassp.r. sofern es 
nicht die Gesundheit des Menschen gefährden kann, als bedingt 
~enußtauglich zu beurteil~n. Die zur Behebung der Mängel 
noty~ndi,~n Maßnahmen sind {pstzustellen und unverzüglich 
durchzuführen. 

91 Zeigt der Lokalaugenschein. daß durch das ~asser die Gesundheit des 
Menschen gefährdet werden kann, so ist das Wasser als genußuntauglic 

%u beurteilen. Notwendige Maßnru1men sind unverzüglich einzuleiten. 

92 Den Grenzwerten dieses Kapitels entsprechendes Hasser ist als 
~enußtauglich zu beurteilen. 

93 Den Grenzwerten dieses Kapitels nicht entsprechendes Yasser ist 
als genußuntauglich zu beurteilen, wenn es die Gesundheit des Menschen 
gefährden kann. Die zur Sicherung der Gesundheit notwendigen 
Maßnahmen sind unverzüglich durchzuführen. 

94 Den Grenz~erten dieses Kapitels nicht entsprech~ndes. jedoch nicht 
$esundheitsgefährdendes Wasser ist als bedingt genußtauglich zu 
beurteilen. Es kann innerhalb eines kürzeren Zeitraumes. im 
Regelfall innerhalb von 6 Monaten, für Trinkzwecke verwendet 
~eTden. wenn 
a) eine wirksame Aufbereitung vorgenommen wird oder 
b) eine ausreichende Abnahmp. der Gehalte der beanstandeten Stoffe 
zu erwarten ist. 
Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sind festzustellen und unver­
züglich durchzuführen, die sofortige Sperre der Yasserver­
sorgungsanlage ist nicht notwendig. 

95 'Bei tJbersch!l'~itung df'r Grenzwerte gern. Abs. 76 und 85 gilt Abs. 
94 nur. wenn die f~stgestellten Nerte das Dreifache der Grenzwerte 

nicht überschreit~n. 

96, 'Bei. tlberschreitung der Grenzwerte lem. Irbs.81 bis 83 gilt Abs. 
94 nur unter linhaltung der in Abs. 84 festgelegten Grenzwertp.. 

97 Werden gern. Abs. 51 die Gesundheit des Menschen gefährdende 
Parameter festgestellt, so ist ihre Bedeutung tUr den konkreten 
Fall durch einen medizinischen Sachverständigen zu beurteilen. 

98 Bei tJbersc:hreitung 'der RichHlerte gern. Abs. 68 und 69 ist das 
'Trinkt/asser noch genußtaLlglich, es ist Jt>doch zu prüfen. t/odurch 
die tJberschreitung d~r R';cht~.!erte verursacht wird und durch wp.lc;,E' 
Maßnahmen sie ßegebenenfalls rückgängig gemacht werden kann. 
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99 Die tJberschreHung der Grenzwerte nach den Abs.66 und 67 ist 
unverzüglich durch mindestens ein~ weitere Untersuchung 
abzusichern. Yird die Uberschreitung bpstätigt. so ist das Wasser 
als genußuntauglich zu bpurteilen. Entsprechende Maßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit und zur Behebung der Beeinträchtigung sind 
sofort zu setzen. Je nach dem Grad der bakteriellen Verunrpinigung 
können sich l.B. eine sofortig~ Spprre der Wasserversorgungsanlage 
für Trinkzwecke. die Durchführung einer Desinfektion oder die 
Errichtung einer Desinfektionsanlage als notwendig erweisen. 

100 Wenn nach einer notwendigen Desinfektion die Bedingungen der Abs. 
70 bis 72 und 74 bis 76 nicht erfüllt sind. so ist das Wasser als 
genußuntauglich zu beurteilen. 

101 Ein chemisch oder technisch aufbereitetes Trinkwasser, das die 
entsprechenden Anforderungen der Abs. 27 bis 33 nicht erfüllt, 
ist, sofern es nicht gesundheitsgefährdend 1st. nur als bedingt 
genußtauglich. anderenfalls als genußuntauglich zu beurteilen. Die 
Mängel sind unverzüglich zu beheben. 

102 Wenn das ~rgebnis der mikroskopischen oder biologischen 
Untersuchung nicht dem Abs. 88 entspricht, so ist das Wasser als 
bedingt genußtauglich zu beurteilen. Die Mängel sind unverzüglich 
zu beheben. 

103 Wenn die Bewertung der Einzelaktivitäten gern. Abs. 87 zu hohe 
Werte ergibt, so ist das Wasser als genußuntauglich zu beurteilen. 

" 
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VI. TRJNKWASSER FUR GEBRAUCH UNTER BESONDEREN UMSTÄNDEN 

104 Trinkwasser für Gebrauch unter besonderen Umständen ist 
a) Trinkwasser, das vor dem Genuß in Behältnissen, wie z.B. 
ZisteTn~n, gespeichert wird und für 

aa) Land-. Wasser- und Luftfahrzeuce oder 
ab) Schutzhütten und dergleichen 

bE"stimmt ist, 

19 

b) Trinkwassp.r, das für Notfälle in Behältnissen gelagert wird, 
und 
c) Trinkwasser für Notfälle, das aus prImar nicht diesem Kapitel 
entsprechendem gasser aufbereitet wurde. 

105 Als ~ass~r. das für die in Abs.l04 11t.aa genannten Zwecke bestimmt 
ist. darf nur Trinkwasser verwendet werden, das diesem Kapitel 
~ntspricht. Es darf jedoch Konzentrationen an freiem Chlor bis 1.5 
'BIg/l aufweisen. 

106 Für den in Abs.l04 lit.ab genannten Zweck soll Trinkwasser 
entsprechend diesem Kapitel verwendet werden. Yenn dies nicht 
~öglich ist. so darf nur ein bakteriologisch diesem Kapitel primär 
nicht voll entsprechendes Wasser (z.B. Niederschlagswasser) 
aufbereitet werden. Das so gewonnene Trinkwasser darf eine 
Konzentration an freiem Chlor bis 1.S mg/I aufweisen. 

107 rür den in Abs.104 lit.b genannten Zweck darf nur Trinkwasser 
verwendet werden, das diesem Kapitel entspricht. Es darf jedoch mit 
Silber konserviert y.rd~n. Ein Grenzwert von 0,04 mg Silber!l d~rf 
nicht überschritten werden. 

108 Für den in Ahs.104 lit.c genannten Zweck muß das Trinkwasser bei 
d~r Abgabe zumindest frel von Stoffen. die zu einer akuten 
Schädigung dpr menschlichen Gesundheit führen können, und von 
Krankheitserregern sein. Für die notwendige Desinfektion dürfen, 
übp.r die Regelungen der Abs. 22. 70 und 71 hinausgehend, höherE' 
Chlorkonzentrationen und organische Chlorverhindungen verwendet 
werden. 

109 Kann Trinkwasser in ~otsituationen nur durch Kochen desinfiziert 
werden, so muß die Siedetemperatur mindestens 10 Minuten lang 
,ehalten yerden. 
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VII. REGELUNG DES VERKEHRS 

110 Die Anforderungen dieses ~apitels gelten auch für Hasser 
b~im Verbrauch~r. Die V~rantwortlichkeit der Hasserversorgungs­
unternehmen für die Einhaltung der Richtlinien dieses ~apitels 
erstreckt sich jedoch nur bis zur Ubergabestelle an den 
Verbrauchero 
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Anhang 1 

Chemische und physikalische Grenzwerte und ihre tolerierbaren 
Ji'ehlerbreiten 

Arsen 
Blei 
Cadmium 
Chrom cl. CI') 
Cyanid 
Fluorid 
Quecttsilber 
Sulfat 
~ CKH 
l o X-Dichlorethen 
Tetrachlormethan 
1.2-Dichlorethan 
'il'etrachlorethen 
Pestizide 
PCS 
Benzol 
Toluol 
PAK 
Mineralöle 
Anionenaktive Tenside 
Gesamtaktivität 

0,05 .j. 0,015 
0,05 .j. 0,02 

0,005 ~ 0,002 
0.05 <} 0.01 
0.05 <} 0.01 
1.5 <} 0.2 
0.001 <} 0,0005 

250 <} S 

x 

30 ! 10 
0,3 
3 

10 
10 
noch 
o . 1 

10 
20 
0,2 
0, 1 
0, 1 
3,3 

+ 0.2 
+ 1 
+ :2 
<} :2 

festlulegen 
.. 0,05 
<} 3 
.. 5 
+ 0,05 
:!: 0,05 
.. 0,05 
.. X 

noch festzulegen 

rng/l 
mg 11 

W'tg/1 
tJlg/l 
mg 11 
liIfl./l 
'iIIr./l 
Dlg/l 
lPr./l 
PT!/l 
lPell 
pe!l 
y/g/l 

pg /l 
))1g /l 
pg/l 
pgl1 
pg /l 
pg!l 
~CjJl 

21 
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Anhang 2 

Sonstige chemische und physikalische Para~eter und ihre tolerierbaren 
Fehlerbreiten 

Ammonium 0,05 4- 0,02 mg 11 -Bor 1 + 0 9 1 mg/l -Eisen O. t ... 0,01 iIlg/l -Kalium 20 ... 1,0 mg/l -Kupfer 0, 1 + 0,04 Tift,/l -Mangan 0,05 + 0.01. a,/l -Natrium 50 ... 2 mg/l -Nickel ",g/l O. 1 ... 0,01 -Zink 3 + - 0,2 IfIg/l 
Chlorid 100 ... 5,0 Blgll -Nitrat 50 + 2 '6Ig/1 -100 ... - 5 mg/l 
Nitrit 0,01 + 0,005 'IIIg/l -1 ,0 + O. 1 'Mg!l -Phosphat 0,3 + 0.05 'lIIg/l -KMnO ... -Verbrauch 8 + 2 m,/l -Härten 0-5 ... o • 1" dH ->5-30 + 0,5'" dB ->30 + 1 .0° dH -Sauerstoffsättigung 50 ... 5% -Elektr. Leitfähigkeit " 300 ... 1 pS.cm- 1 

-)300-1000 ... 10 I4 S- '&!>'I-4 -)]000 + 100fl\ S _ ''*'11. 4 -Farbe + O. 1 11'1- 1 -pR-Wert ... - 0.2 Einheiten 
Temperatur ... - O,2°C 

>. 
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